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vll Bericht der außerordentlichen Abtheilung
über

Gewerberäthe, Handelskaumieruund Gewerbegerithte.
Der gedachte «Bericht ist vier Bogen stark gegenwärtigerschie-

nen. ") Er ist in seinen Motiven mit vieler Gründlichkeit geschrie-
ben und wir empfehlen sein genaues Studium Allen, denen diese wich-
tigen gewerblichenOrdnungsorgane,wie sie es verdienen, am Her-
zen liegen. Die Uinfänglichkeitder Motive verstattet uns deren

vollständigenAbdruck nicht, wol aber nehmen wir die von der

Abtheilungder Kommission vorgeschlagenenan das Ministerium des
Innern zu richtende Anträgeganz auf.

l. Die auf besondere ständische Vertretung der

Gewerbegerichteten Wünschesind als unbegründetund mit dem
Prinzipe derVolksvertretungunverträalichzu erachten.

U- Die Kommission spricht die Erwartung aus, daß bei Bil-
dung der obersten Behörde für Gewerbe- und Han-
delssachen die Vereinigung des Zusammengehörigenund Aus-
scheidungdes Fremdartigen, sowie die Herbeizithng von Männern,
welche mit den Gewerbsverhältnissenmindestens durch eigene An-

schauungvertraut und einer allgemeinenWürdigungderselben fähig
sind-—im Auge behalten werdens

lll. Die Kommission läßt die speziellenAnträgeüberBildung
diestk oberste-NBehörde,insbesondere auch den Antrag auf Bildung
eines Arbeiterministeriums auf sich beruhen.

lV. Dlt Kommission erkennt die Nothwendigkeiteiner Vertre-
tung von Handel Und Gewerben in der Verwaltung durch Han-
delskammern Und GEWEWNTTIJDund der Einrichtung von genossen-
schaftlichenHandels- UUd Gewerbegetichtenan, und beantragt des-
halb deren EinführungM der Staatsregierung-

V. Die Kommission ist der Meinung,daß diese Institute auch
Unerwartet ihrer Einführunginganz Deutschland sehr wohl für

Achsen allein ausführbarsind.
» VGLlDieKommissionerklärt sich dahin- daß bei Einführungdieser Jpstitute die Trennung von Verwaltung und Rechtspflege

durchgthhrt und die«beiderseitigenEinrichtung-en mit der einzufüh-
rendtn nganisazionder Verwaltungs- und Getichksbchökdmin
Utbereinstimmllnggebracht werden.

»

Hi) Mittpeikungender Kommission der Gewerbs-
balknisses Leipzig- Expedition der Leipziger Zeitung.

und Arbeitsver-

vll. Die Kommission erachtet eine gänzliche Ausschließung
der Betheiligung der Staatsbehörden und des juristischen Elements
bei diesen Instituten für unzuträglich.

Vlll. Die Kommissionerklärtsich gegen eine blos fakulta-
tive Zulassung dieser Institute, sondern hält vielmehr ihre
allgemeine gesetzliche Einführung für nothwendig.

lX. Die Kommission ist der Meinung, daß die Mitgliedschaft
bei allen diesen Einrichtungenein Ehrenamt sein müsseund

X. daß die anderweitigen Kosten derselben, soweit sie nicht,
was Lokale und dergleichen anlangt, den Gemeinden angesonnen
werden können,oder durch Sporteln gedecktwerden, Staats-

sache sein sollten.
XI. Die Kommissionbeantragt, daß den im Gebiete der Ver-

waltung zu schaffendenOrganen in Bezug auf AUSSMVWRegis-
rungsmaßregelnund Gesetzgebungeine berathende- bei Aus-

übungder Gewerbepolizeiim weitesten Umfange aber und bei Schlich-
tung der dabei entstehendenStreitigkeiten auch eine mitwirkende
und ausübende Stellung gegeben werde; in letzterer Beziehung
unter Aufnahme des schiedsrichterlichenPrinzips.

Xll. Die Kommission hältGewerbegerichtenicht blos für die

Fabrikgewerbe, sondern auch fur den Handwerksbetrieb für noth--
wendi .

FOU.Die Kommissionhält dafür, daß die Gewerbegerichtefür
alle zu ihrer Kompekmz gehörigenSachen allein kompetent sein

müssen,ihre Benutzung also nicht blos fakultativ sein darf-
X1V. Die Kommissionhältes für nothwendig, daß jede HAN-

dels- und Gewerbesache,ehe sie an das eigentlicheHMVEIH- oder

Gewerbegerichtgebracht wird, einem Vergleichsoszohken un-

terliege.
XV. Die Kommission spricht sich für EtrichkUUgEines Ge-

werberathes in jedem Verwaltungsleirkeaus UUV Wünscht-
daß in dem deshalb zu erlassendenGesetzt folgende Grundsätzebe-

obachtet werden mögen:
"

,

a) Der Gewerberath wird gebildet aus le einem Mitgliede der

Arbeitgeberund der Arbeitnehmer jeder Gewerbegruppe,wozu
drei Vertreter des Kleinhandels treten.
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b) Die Bildung der Gruppen zur Wahl erfolgt, soweit dies

nicht durch die Gewerbeordnunggeschehensollte, durch beson-
dere Verordnung

o) Die Wahl geschiehtdirekt durch alle berechtigteArbeitgeber
und Arbeitnehmerjeder Gruppe für sich, das erste Mal unter

Leitung der Behörde,späterunter Leitung des Gewerberaths
d) Stimmberechtigt sind alle Arbeitgeberund Arbeitnehmer,

mit Ausnahme der Lehrlingeund unzünftigenGehilfen in

innungsmäßigenGewerben; Fabrikarbeiter und Arbeiterinnen
vom 18. Jahre an. Sie müssenihr Gewerbe wirklich be-

treiben und der bürgerlichenEhrenrechtenicht verlustiggegan-
gen sein.

e) Die Wählbarkeit erfordert außerdem, daß der zu
Wählendemindestens 21 Jahre alt sei, als Arbeitgeber sein
Geschäftmindestens drei Jahre lang betrieben habe, als

Arbeiter mindestens ein volles Jahr in demselben Etablis-
sement, als Geselle ein Jahr in demselben Orte und der-

selben Profession gearbeitet habe und vom Gewerbegerichtenoch
nicht wegen Veruntreuung, Auslohnungsniisbrauchu. s. w.

verurtheilt worden sei. Frauenspersonensind natürlichnicht
wählbar.
Die Wahl kann nur aus Gründen abgelehnt werdens über

die Zulässigkeitdieser Gründe und die Folgen der Wahiableh-
nung gilt die Analogie anderweiter gesetzlicherBestimmungen
über bürgerlicheEhrenämterzüber das Vorhandensein der

Gründe entscheidet die Wahlbehörde.
g) Die Wahl geschieht auf zwei Jahre; alljährlichtritt die

Hälfte der Mitglieder (das erste Mal nach dem Loose) aus

und wird« durch andere Wahlen ergänzt;die Austretenden sind
sofort wieder wählbar, aber zu Ablehnung der Wahl ohne
Angabe der Gründe während eines Jahres berechtigt.

h) Alle Mitglieder des Gewerberathes haben gleiche allgemeine
Rechte und Pflichten, doch soll den Mitgliedern aus dem Ar-

beiterstande die Uebernahme besonderer zeitraubender Geschäfte
gegen ihren Willen nicht angesonnenwerden.

i) Der Verwaltungsbeaintedes Bezirks ist Mitglied des Gewer-

berathes. Auch der Sekretär des Gewerberathes wird aus

dem Personale des Verwaltungsamtes entnommen-.

k) In den Bezirken, wo sich Gewerbeschulenbefinden, haben ein

oder zwei Fachlehrer der Gewerbeschuledas Recht, mit bera-

thender Stimme den Sitzungen des Gewerberathesbeizuwohnen.
l) Der Gewerberathwähltfrei seinen Präsidentenund Vizeprä-

sidentenz er hat das Recht, nach Maaßgabeder Gegenstände
im Ganzen oder in Abtheilungenzu berathen, für besondere
GeschäfteDeputazionen zu ernennen und Mitglieder ständigl
zu beauftragenz doch gelten nur die in Plenarsitzungen, wo

wenigstens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind, mit ab-

soluter MajoritätgefaßtenBeschlüsseals Beschlüssedes Ge-

werberathes.
m) Der Geschäftskreisdes Gewerberathesumfaßt:

1) die Vertretung der gewerblichen Interessen seines Bezirks
und Stellung von Anträgendeshalb, sowol an die Ver-

waltungsbehördedes Bezirks, als an die betreffendeHan-
delskammer, als an das Ministerium;
die Berathung und Begutachtung der ihm von denselben
Behördenvorgelegten Fragen gewerblicherNatur;
die Mitwirkungbei Aufstellungund Fortführungder ge-

werblichen Statistik;
die Ausübungder Gewerbepolizei,AufsichtüberJnnungs-
sachen, Fabrikpolizei,Konzessionenund Dispensazionen in

den von der Gewerbeordnungnäherzu bestimmendenFäl-
len u. s. W.; in diesen Dingen ist er, so weit Genossen-
schaftstäthedie erste Instanz bilden, die zweite, sonst die

erste, und von ihm steht Rekurs an das Ministerium
offen. Bei Ausübungdieser Befugnissehat der Gewkkkm

rath die Autorität der Verwaltungsbehördenund ist von’
letzterem, soweit erforderlich,mit Erekuzionsmittelnzu un-7
terstützen.

«

Wo in diesen Beziehungen übereinstimmendeGrundsätze
von den verschiedenenGewerberäthenbefolgt werden müs-,

fV

2)

3)

4)

sen, ist diese Uebereinstiinmungdurch Vermittelungder

Handelskammern herbeizuführen.
XVI. Die Kommissionwünscht,daß in Zukunft alle auf dem

gewerblichenGebiete entstehendenVerwaltungsstreitigkeiten
zweier Parteien mit entgegengesetzten,nicht im Civilrechte wurzeln-
den, sondern nach der Gewerbeordnungund and-ern dem öffentli-
chen Rechte angehörendenVorschriften (z. B. Beschlüssender Ge-

werberätbe)zu beurtheilenden Ansprüchenan den Gewerberath ge-
wiesen und nach folgenden Grundsätzenbehandelt werden mögen:

a) Die Parteien werden vom Präsidentendes Gewerberatheszu
Bezeichnungje dreier Schiedsrichter aufgefordert.

b) Die sechs Schiedsrichter wählenein Mitglied des Gewerbe-
rathes zum Obmann und geben dann auf Grund mündlicher
Verhandlung und sonstigerErörterungder Sache ihren Schieds-
spruch—

o) Von diesem letztern steht Rekurs an den Gewerberath frei, der

sich dann unter dem Vorsitze des Verwaltungsbeamtenals
Jury zu konstituiren hat.

d) Letzte Instanz ist das Ministerium des Innern.
XVIL Die Kommission erklärt sich für Bildung von Han-

delskammern in Sachsen nach folgenden Grundsätzen:
a) Die Zahl derselben sei sieben, in den Städten Dresden,

Leipzig, Chemnitz, Zittau, Plauen, Glauchau und Annabekg,
b) Dieselben werden gebildet: I) aus je zwei Deputirten jedes

in dem der Handelskammer zuzutheilendenBezirke vorhande-
nen Gewerberathesi Z) aus siebenbis neun Mitgliedern,welche
aus sämmtlichen,ihr Geschäftwirklich betreibenden Großhänd-
lern und Fabrikanten des Bezirks gewähltwerden, wobei nur

der wählbarist, welcher sein Geschäftmindestens fünf Jahre
lang betrieben hat.

c) Kein Beamter ist Mitglied der Handelskammer, aber das Mi-

nisterium hat das Recht, Kommissare an den Sitzungen Theil
nehmen zu lassen.

d) Für Fragen allgemeiner, direkt oder indirekt auch den Acker-
bau berührenderNatur sind zu den Sitzungen der Handels-
kammer zwei Mitglieder des betreffendenlandwirthschaftlichen
Kreisausschusseszuzuziehen.

e) Die Handelskammern wählen ihren Präsidenten nnd Vizeprä-
sidenten frei; die Sekretariatsfunktionen versieht der Sekretär
des am Sitze der Handelskammer befindlichen Gewerbegerichts.

s) Der Gefchäftskreisder Handelskammern umfaßt:
l) Die vertretenden und berathenden Funkzionendem in allen

wichtigern Dingen zu Befragungder Handelskammernver-

pflichteten Ministerium gegenüber,in kommerziellen,han-
delspolitischenund industriellen Fragen nicht lokaler Natur-.

Die HerbeiführunggleichfürmigerGrundsätzeunter den ver-

schiedenenGewerberäthen.
Die Aufsichtführungin Handelssachen in derselben Weise-
toie sie die Gewerberäthein Gewerbesachen führen-so daß
sie in dieser Beziehung ganz an die Stelle der Gewerbe-
räthe treten. An Ausübung dieser lebte-InBefugnißneh-
men nur die dem Handelsstande angehorendenMitglieder
T eil.

XVithDie Kommission hält die Errichtungeiner ständigen
Zentralhandelskammer oder Zentkakgewekhkkammek
für unnöthigzwol aber in Fragen allgemeinekkrAg, wo sich die

verschiedenen berathenden Organe nicht einigen können, die Zusam-

menberufung von Deputirten aller Handelskammernzu gemeinschaft-
licher Berathung für rathsam.

,

XlX. Die Kommissionbeantragt die Errichtung eines Ge-

werbegerichtes i jedem Gerichtsbezikk nach folgenden
allgemeinenGrundzüge:

a) In jedem Geri tsbezirke, derenachEtsokdekn njiederin an-

gemesseneWahlabtheilungenzeksallkWerden kann- Wahlensämmt-
kaekbsgruppkn, jede. sich- sowol ichs Akbcitgcbckn

als Arbeitnehmern eine met dem UFUsANgeJeder Gruppe in

Verhältnißstehende, besonderszu bestimmende,aber für Arbeit-

geber und Arbeitnehmer gleicheAnzahl von Richtern. Des-

gleichen die Kaufleuteund deren Koemmis
b) Zugleich wird sur den Fallvon Abgangeninnerhalb der Wahl-

periode eine entsprechendeZahl von Stellvertretern ernannt.

2)

3)
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o) Die Wahl erfolgt unter Leitung des Gewerberaths direkt.

Ueber Stimmberechtigung und Wählbarkeitgilt dasselbewie

beim Gewerberathe.

d) Die Wahl erfolgt aus zwei Jahre; alljährlichtritt die Hälfte
der Richter aus und wird durch Neuwahl ergänzt.Ueber

Wiederwahl und Ablehnungsgründegilt dasselbewie bei dem

Gewerberathe.
e) Faktore-Verkäuferund Verleger der Hausindustrie wählen

mit den Arbeitgebern.Rücksichtlichder Dirigenten und Werk-
sUhM in Fabriken hat das Gesetz die Grenzlinie genauer zu

bestimmen,wie weit dieselben den Arbeitgebern und wie weit

den Arbeitnehmern zuzuzählenseien.

f) Die gesammten Richter des Bezirks treten zur Wahl eines

Präsidentenund zweier Vitepräsidentenzusammen.
»Ein Mitglied des Bezirksgerichtswird dem Gewerbegerichte

al:
Aktuar und juristischerBeistand ohne Stimmrecht beige-

ge en.

Durch das Präsidiumwerden sämmtlicheRichter nach Maaß-
gabe ihres Wohnorts und unter Festhaltung der gleichenZahl
von Arbeitgebernund Arbeitnehmern in Vergleichssenate von

Nicht weniger als sechs Mitgliedern eingetheilt und für jeden
solchen Vetgleichssenat ein Bezirk gebildet; wobei auch die

Bildungneben einander stehenderVergleichssenatein demselben
Bezirke für verschiedeneHauptrichtungendes Gewerbebetriebes

«
zulässigist.

l) Jeder solche Vergleichssenat konstituirt sich durch Wahl eines

Vormannes und Stellvertreters.—

Mindestens an je einem Tage der Woche halten nach bestimm-
ter Reihenfolgezwei Mitglieder des Vergleichssenats, ein Ar-

beitgeber und ein Arbeitnehmer, unter Vorsitz des Vormannes

oder dessen Stellvertreters offene Vergleichssitzung Die Sitz-
ungstage und die Reihenfolge der Richter sind öffentlichbekannt

zu machen.

l) Jede zur Kompetenz des Gewerbegerichts gehörendeStreitsache

h V

ist zuerst an einen Vergleichssenat zu bringen, entweder durch
f

freiwilliges Erscheinen beider Parteien, in welchem Falle die-

ganze Verhandlung völlig kostenlos ist, oder durch Anzeige
einer Partei bei dem Gerichtsaktuar oder Vormann des Ver-

gleichssenais.
Dabei erstrecktsich die Kompetenzeines Vergleichssenatsüber
den ganzen Gerichtsbezirk, und den Parteien steht daher die

Wahl des Vergleichssenats frei. Im Falle sie sich aber darüber
nicht einigen können,versteht sich der Vergleichssenatdes Be-
zirks, in dem der Beklagte wohnt.
Es ist den Parteien auch freigestellt, bei gegenseitigerUeberein-

stimmung auf Bildung eines besonderen Bergleichssenatsfür
ihre Sache bei dem Gerichte anzutragen. In diesem Falle
bildet der Präsidentdes Gerichts denselben aus der Richterliste
mit Rücksichtaus die Natur der Sache, und dergleichenVer-

gleichssitzungenwerden dann in der Regel an denselben Tagen
mit abgehalten,wo das eigentlicheGericht seine Sitzungen hält.

o) Ladungen vor den Vergleichssenat erfolgen zuerst ohne beson-

gktFlormund Kosten, das zweite Mal formell und gegen
FischUng von Kosten; bei zweimaligem Richterscheinm wild

die Sache an dasGewerbegerichtgewiesen und der Ausblei-
bende bat M Kosten zu tragen.

10)Der Vikskrichssmakhat das Recht, eine Sache- wenn sich
die zu wirksamerVermittelungerforderliche Aufklärungnicht
sofort herbeischaffenIaßh auf seine nächsteSilzung zu ver-

tagen.

Desgleichenkann er M Sachen- Welche ganz besondere Fach-
kenntnisseerfordern, eine Verweisung an einen aus lauter

Fachgenossenzu bildenden Vergleichssenatbeschließen,welcher
dann durch den GetichtspräsideutmaUs den Gerichtsmitglie-
Dem zu dildcn ist.

Beiallen Vergleichsseaatengebührtdem Vormanne oder dessen
Stellvertreterdie Bewikkung der Ladungen, die Haltung der

Rig!stek- m welche die Namen der Parteien, die Natur der

Sache Und der Erfolg der Vermittelungkurz einzuiragen sind,
UND alle ersorderlichenVernehmungenmit dem Aktuar Und

q)

Präsidentendes Gerichts. Sonst haben sie in das Vermitte-

lungsgefchästwährendder Sitzungen nicht einzugreifen.
s)-Die eigentlichenGerichtssihungenwerden im Bezirkshauptorte

s- so oft als irgend thunlich abgehalten und dazu vom Präsi-
dium mit Hilfedes Aktuars unter Berücksichtigungder Na-
tur der vorliegenden Sachen und angemessenerVertretung der

Hauptrichtungen des Gewerbebetriebes, 24 bis 30 Richter aus

der gesammten Richterliste ausgewähltund eingeladen, wobei

auch thunlichst aus eine gewisseReihenfolge zu sehen ist«Die

Gleichheit der Arbeitgeberund Arbeitnehmerist stets zu beob-

achten.
t) Aus dieser engern, am Gerichtstageim Sitzungslokalauszu-
händenListe werden für jede Sache vier Arbeitgeberund vier

Arbeitnehmer als Richter erwähltund bei Auftusung der Pak-
teien denselben genannt. Jede Partei hat ein Verwerfungs-
recht bis zur Hälfte. Die acht Richter wählen sich sofort
einen neunten hinzu und bilden mit diesem dann die July
für den gegebenen Fall.

u) Der Spruch erfolgt durch einfacheStimmenmehrheit der Richter.
v) Eine Appelazionfindet nicht statt.
w) Maaßtegelnzur Sicherstellung, Beschlagnahme von Beweis-

gegenständen,kurz Alles, was ex ochio zur Etreichung des

Zweckes zu geschehenhat, gebührtdem Präsidentendes Gerichts
unter Zuziehung des Aktuars.
Dem Gerichtsaktuar liegt insbesondere die Wahrung des For-
mellen und die Sorge dafürob, daß keine den vorhandenen
Rechtsvorfchristenoffenzuwider laufende Entscheidungerfolge.
Bei dem Gewerbegerichteerfolgt auch die Eintragung der Mu-

ster, Fabrikzeichenu. s. w.

Die Kompetenz der Gewerbegerichtein Zioilsachen, erstrecktsich
auf alle Streitigkeiten, welche sich aus den Lohn- und Arbeits-
kontrakt zurückführenlassen, doch auch auf die Streitigkeiten
zwischen Kaufleuten und ihrem ·Handlungspersonal;nur Per-
sonen, welch-e dem Gewerbestande angehören,sind dem Ge-

werbegerichte unterworfen.
In Kriminal- lind Polizeisachen ist das Gewerbegericht eben-

falls nur in Bezug auf solche Vergehen kompetent, welche
in dem Arbeitsverhältnisseihren Grund haben und welche
höchstensmit acht Tagen Gefängnißoder entsprechenderGeld-

strafe zu belegen sein werden.
Alle Kosten sind möglichstniedrig zu setzen; völlig kostenlos
sollen aber nur die ohne formelle Ladung der Parteien erfol-
genden Vergleichsverhandlungensein.
XX. Im. Uebrigen empfiehlt die Kommission, so weit nicht

im Obigen Abweichungenbesonders beantragt sind- die französi-
sche Gesetzgebung und die Meißnet’schen Entwürse
als Grundlage der Gesetzgebungüber Gewerbegerichte.

XXl. Die Kommission hält die Einführungvon Handels-
gerichten nach genossenschaftlichemPrinzip und so, daß auch hier

stets ein Vergleichsverfahren vorbeigehen muß- sük noth-
wendig.

XXll. Die Kommission hält dafür, daß Konkursfachen
der Kaufleute und Gewerbetreibenden besser den Handelsgerichtenzu

übertragensein werden.

XXlll. Die Kommission beantragt, daß man bei Bildung der

Handelsgerichteund Regelung des Handelsgerichtsprozessesdarauf

Rücksichtnehmen möge, auch Klagen der Handwerker gegen Kun-

den und umgekehrt- so weit sie aus dem Akdeildestellunge- und

Kaufvertrage entspringen, der Vortheile des handelsgerichtlichenVer-

fahrens möglichsttheilhaftig zu machen.
Schließlich und endlich hält
xxlv die Kommission durch die unter A. und B. gestellten

Anträgealle in den vorhandenen Eingaben entbaltenen Wünsche
und Anträgefür erledigt. » ·

XXV. Die Kommissionersucht die StaatsregMUUg Um thun-
lichsteBeschleunigungder beantragten GesibVOklagM

Dresden, den 7. Dezember1848-
»

Die außerordentlicheAbtbeillmil dkk Fkalaiiiission
für 4ssxgiriiieiertrugder Gewerbe-—und Arbeitsverhältnisse.

Dr. Weinlig, Referent.
—

x)

y)

aa)

do)
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TechnischeKorrespondenz-Im
Bleibomben. lV. Artikel. (S. Nr. 12.) »Was thut jetztnoth ?«

fragt Herr A. H. v. Arnim, ehemaliger Minister der auswärtigenAn-

gelegenheiten und früherGesandter in Brüssel und Paris, in einer n-

sprache an die Wahlmänner d. d. Neuwied, 22. Jan.1849.
Was thut jetzt noth?!

Die sehr richtige Antwort v. Arnim’s lautet-

Friede im Innern und Macht nach Außenl
Kein Zweifel- daß der Minister Recht, Vollkommen Recht hat. Wer

ist es, der nicht wünschenmöchte,»daß unser Vaterland im Jnnern zu-
frieden und nach Außenmächtigsei?i« Kommen wir zu den «Bleibom-
ben.« Berihold Schwarz, ein schlichter Mönch, hat eine Mirtur
erfunden, mit welcher ietzt Millionen Krieger auf einander zielen — das

Schießpulver. Der grübelndeschlichteMönch,hat die stolzesten Kriegs-
heere vom-Fundamente aus, bis zu den Bahonnetspitzem vollständigum-

gestaltet. Das Schießpulver ist die Basis unserer jetzigen Kriegs-
sührungz das Schießpulver reicht bis in die neuesten Gewaltmittel

der Kriegsheere, bis in die stirepnetPs hinein. Es ist wunderbar, daß
in dem seculum der Erfindung des Schießpulver’s auch Jo-
hann-es Guttenberg seine providenzielle Erfindung machte. Es ist
als wenn der deutsche Gott von Zeit zu Zeit dem Genius un-

seres Vaterlandes hohe Jntelligenzen gewährte. Daß mit «Pulver
und Blei« oft Misbrauch getrieben, ist uns leider nur zu bekannt. Daß

Guttenberg’shohe Erfindung noch öfter gemisbraucht wird, ist leider

auch wahr. Es gibt in der Welt nichts, gar nichts Durchgreifendes,
was nicht rechts und links verletzte, es gibt keine Harmonie der

Sphären- welche nicht auch Dissonanzen hätte.
Kurz, das Schießpulver hat die gesammteKriegsführungradikal

umgestaltet, und so ist es.

Als Gibraltar hart gedrängt war von den schwimmenden Batterien

der Franzosen, da fiel es einem deutschen Schlösser ein: »daß man

die Kanonenkugelnglühendmachen könne«-. Sage: «Glühend machen,
die Kanonenkugeln!«

Der englische Kommandant ging schnell auf des deutschen
Schlosfers einfache, richtige Jdee ein; die schwimmendenBat-

terien verbrannten, und der wichtige Punkt Gibraltar wurde von

den Franzosen nicht eingenommen. Für England damals und ietzt
eine Kardinal-Frage. Jch will hiermit nur sagen: daß kleine Ursachen,
wie die Erfindung des ,,Schießpulvers« und die der gefürchte-
ien ,,boules rouges« oft große einflußreicheWirkungen jhervorbriugem
im Kriege zumal.

Die Bleib omben sind ebenfalls die Erfindung eines Deutsch en.

Sie find das unendlich wichtigeGeschoß,welches ein deutscher Schlos-
ser ersann, ergrübelte. Dem schlichten geschicktenManne sind ietzt —-

und das mit Rechtl —- Auszeichnungen verliehen, welchen Er Ehre
macht. Der schlichte Mann ist geblieben. Er sagt mir einfach: »Ihr

Vorschlag, die Bleibomben zur Kiisten-Vertl)eidigung anzuwenden, ist

ganz richtig-« aber . . . . der langsame Geschäftsgang!
Höre,«gütigerLeserl Mit den Bleibomben hat es seine unzwei-

felhafte Richtigkeit; die Bleibomben vertheidigen unsere Küsten siche-
rer, als alle Bomben der ganzen Welt. Die Bleib omb en, ja die

Bleibvmb en sichern alle unsere Häfen, alle unsere Küsten bestimmt.

»Was thut jetzt noth ?«
»

fragt der Herr Minister. Er gibt darauf die sehr richtige Antwort:

«Friede im Innern und Macht nach AußeU!«
Kein Zweifel- daß es richtig sei.
Friede im Jnnern läßt sich durch Bleibomben nicht machen.

Kein Gott ist im Stande Zufriedenheit in die Herzen der Menschen durch
Bomben hineinzuschießen.Kein Gott! Weise Gesetze,gute, zeitgemäße
Einrichtungen im Leben- nicht blos auf dem Papier, können den Frie-
den im Jnnekn herstellen. Bomben und Bleibomben nicht.

Aber die »Macht nach AUßen!«diese wird durch die »Bleibom-
ben« gehoben.

Die Bleibomben vernichten unsere »Macht nach Außen«. Wer

die »Macht nach Anßen« will, der muß auch die »Bleibomben« wollen.

Saget »Er muß! — Ia! Er kann nicht anders — er muß l«

Der Handschuh von Dänemark ist geworfen«Die Vlfeibvmben
mögenbei unserer Avantgarde sein.

Herr Redakteurl Haben Sie die Güte Folgendes an Generale
und Korps-Chefs weiter zu sagen: .

Jch habe einem Generalisfimus und einem Chef seines Generalstabg
die Sache angegeben. Jch habe einem Premier-Minister mündlichdie

Bleibomben empfohlen. Kriegsminister und General-Jnspektoren waren

nicht im Stande mich zu widerlegen, aber der geniale Erfinder
sagt: »daß ich Recht habet«

-

Herr Redakteuri Es gilt unser Vaterland! Jch beschwökeSie, keine

Mühe zu scheuen.
Jetzt beweht jeder Wind von London oder Petersburg die

Wetterfahne unserer Politik empfindlich. Wenn wir unsere Küsten mit

nur ,,100 Ztr. Bleibomben-« gesichert haben, so kann uns ,,keine
Macht der Erde« die Fluß-Mündungensperren, oder die Küsten-Punkte
bombardiren. Jch würde geschwiegen haben, wenn Friede in Aussicht
wäre. Jch will aber nicht schweigen, ich will nicht, weil ich nicht
will, weil Krieg nahe sein kann. Der Herr Minister v. Arnim
wird sich ein wahres Verdienst erwerben, wenn Er die ,,Bleibomben«

zur Geltung bringen hilft.
Die »Macht nach Außen!« wird den »Frieden im Jnneru!«

herbeizuführenerleichtern.
Geneigter Leser! Entweder sind die Bleibomben eine Chimäre und

ich bin ein Narri Oder: Manche unserer Behörden wähnt klüger zu

sein, als sie ist.
Der geniale Erfinder der Bleibomben, einer der gewiegtesten, be-

wahrtesten Techniker Deutschlands, der ist meiner Meinung. Er meint-

»daß es mit den Bleibomben und ihrer Anwendung zur Küsten-Verthei-

digung seine vollkommene Richtigkeit hat.«
Kapitain Warner hat vor Tausenden von Zuschauern »Einen

Masti« zersplittert, und »Ein Schifft« in Grund gebohrt. Wer »Das--

kann, der kann auch ,,Hundert Masten!« zersplcttekw Und «HUUdett

Schiffe!« in Grund bohren.
Darum: «Bleibomben, Bleibomben, Bleibomben!«

Themistokles wendete seine ganze Ueberredung auf, um den

Bau von 100 Kriegsschiffendurchzusetzen.Diese hölzernenMauern ha-
ben Griechenland gerettet.

Deutscher Patriot! Wer du auch seist: ich frage Dich: »Sol-
len unsere Küsten schutzlos bleiben?i«

»Was justita im Innern-« und «Bleibomben, Bleibomben, Blei-

bomben gen Außeni« August Nost.

Bohrresultat mit Kind's Bohrmethode. Beaumarais
bei Saarlouis, den 9. Dezember 1848. Die Kind’fche Lehrmethode
hat bereits in der Nähe Von Forbach (l)epariemeut de la Moselle)
den sprechendstenBeweis ihrer Tüchtigkeitgeliefert, ein neues glänzendes
Resultat wurde aber mit derselben erreicht, das des allgemeinen Hure-r-
esses wegen der Oeffentlichkeit nicht entzogen werden darf;, namlich
auf der Saline Ludwigshall bei Weinhofen bohrte»der Odersteiger Herr
Lindemann- in dem Zeitraume vom its July bis Zell29«.September
1848 ein Boyrloch von nahe an 500 (funfhundert) ouß Tiefe m Mu-
schetka1k,Mekgeh Gops und Steinsalz- wozu er M s echs Und sechzig
zwölfstündige Arbeitsschichten brauchte , » ,

»

Daß diese Bohrmethode auch in otonomischerHinsicht»die empfeh-
lenswektyeste ist, geht daraus hervor, daß die Kostenfuk die Erken-
chung der Tiefe vorgedachten Bohrlvches fur Bohrmeifter und Arbeits-

löhne nur etwa neunhUUDert Franken betrugen. H. B«

TechnischeMinsteruugf
Vorrichtung zum Signalgebcn auf Eifsnbath durch

Elektromagnetismus. Durch einen elektrischenStrom Werdan der

Lokomotive ein Magne erzeugt, welcher durch seer AUZIEVUUSWen Hahn
Iffnet und so dem Dam fe durch eine Pfeife uuszUstkOMeUgestattet. Diese
Einrichtung kann so getr ffen werden, daß entwederbloß denSchaffnem
oder dem Publikum die Erregung des betreffemelikiekmfcheththes
und somit eine Kommtnitazion mkt Den Womotwsuhkem Moglkchist;
im letzteren Falle kann zugleich ekne mechukng angebracht Werden-

welche nach Außen dem Schassnek em Zeuangibt- aUS Welchem Wagen
das Signal kommt. Nach DemskkbeuPrint-we kann Auch Von den War-

terbuden nach Orten hin signallslrt Werden- Wo stehende Dampme
schinen sind. (Nach dein London JOHle aus dem Berl. Gew.-Bl.)
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